
3.4 Beschlussvorschlag an den Gemeinderat zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 

 

1. Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der 
Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest: 
 

 

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 192.730.546,67

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -189.675.811,62

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 3.054.735,05

1.4 Außerordentliche Erträge 286.414,03

1.5 Außerordentliche Aufwendungen -920.079,39

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) -633.665,36

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 2.421.069,69

1.8 Budgetüberträge nach 2020 3.460.514,91

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

186.279.967,92

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit

-163.360.136,95

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 

Ergebnisrechnung

(Saldo aus 2.1 und 2.2)

22.919.830,97

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.815.386,55

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -29.920.513,26

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)

-24.105.126,71

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 

2.3 und 2.6)

-1.185.295,74

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 11.529.361,33

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -6.492.693,00

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)

5.036.668,33

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 

Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)

3.851.372,59

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

9.527.104,20

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 45.137.396,35

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 

(Saldo aus 2.11 und 2.12)

13.378.476,79

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 

Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)

58.515.873,14

2.16 Haushaltsübertragungen nach 2020 47.298.428,04



 
 
Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 
GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt. 
 
 
Im Rahmen der Ergebnisverwendung gem. § 49 Abs. 3 GemHVO wird das ordentliche 
Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
Das Sonderergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 
entnommen.  
 
Der vorstehende Jahresabschluss wird gemäß § 95b GemO hiermit öffentlich bekannt 
gegeben.  
 
Der Jahresabschluss 2019 mit Rechenschaftsbericht ist von Montag, 22. Mai, bis 
Mittwoch 31. Mai 2023 (einschließlich), zur Einsicht in den Diensträumen des 
Fachbereichs Finanzen, Abteilung Haushalt und Steuern, Am Marktplatz 5 
(Marktcenter), Zimmer 421, zu den üblichen Öffnungszeiten ausgelegt.  
 
Offenburg, den 22.05.2023 
 
Der Oberbürgermeister: 
i.V. 
 
gez. HP Kopp 
Bürgermeister 

EUR

3. Bilanz 

3.1 Immaterielles Vermögen 69.397,61

3.2 Sachvermögen 336.209.634,78

3.3 Finanzvermögen 165.686.246,76

3.4 Abgrenzungsposten 14.573.555,19

3.5 Nettoposition

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 

(Summe aus 3.1 bis 3.5)

516.538.834,34

3.7 Basiskapital -245.617.835,62

3.8 Rücklagen -122.962.130,44

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

3.10 Sonderposten -100.757.853,41

3.11 Rückstellungen -37.233.830,37

3.12 Verbindlichkeiten -9.155.291,50

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten -811.893,00

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 

(Summe aus 3.7 bis 3.13)

-516.538.834,34
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